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Erdölförderung im Nigerdelta

6 multinationale Unternehmen sind  im Nigerdelta 
tätig, alle von ihnen als Jointventure mit dem 
nigerianischen Staat

Seit 1999 sollen 13% der Einnahmen, die der Seit 1999 sollen 13% der Einnahmen, die der 
nigerianische Staat durch die Ölförderung 
einnimmt, für Entwicklungszwecke genutzt 
werden (vorher waren es 1,3 %).

Nigeria steht im Korruptionsindex an 147. Stelle 
(von 179 Staaten insgesamt).



Lebensbedingungen im Nigerdelta

Das Nigerdelta gehört zu den reichsten Gebieten Nigerias.

70 % der Bevölkerung leben von weniger als einem Dollar pro Tag.

Bürgerkriegsähnliche Verhältnisse wegen ethnischer Konflikte, die auch durch die 
ungleiche Ressourcenverteilung geschürt werden. ungleiche Ressourcenverteilung geschürt werden. 

Hohe Arbeitslosigkeit

Faktische Abwesenheit des Staates

Das Nigerdelta gehört zu den fünf Gebieten der Welt, die am meisten durch die 
Erdölförderung verseucht sind. 



Verletzung von bürgerlichen und 
politischen Rechten im Nigerdelta

Unternehmen kooperieren zum Schutz 
ihrer Angestellten und ihrer Anlagen mit 
privaten Sicherheitsunternehmen oder 
kooperieren mit der nigerianischen Polizei kooperieren mit der nigerianischen Polizei 
und Armee.

Diese wenden exzessive Gewalt und 
Folter an. 



Umweltverschmutzung führt zu 
Verletzung von wsk-Rechten

Gasabfackeln
- ist die größte Treibhausgasquelle der südlichen 
Sahara,

- führt zu saurem Regen,- führt zu saurem Regen,

- führt zur Schädigung der Atemsysteme und ist 
krebserregend. 

- Das höchste nigerianische Gericht hat z. B. 
Shell 2005 dazu verurteilt, das Gasabfackeln 
einzustellen. 

- Bis heute ist Shell dem Urteil nicht 
nachgekommen.



Ölverseuchung
Die Ölförderung erfolgt im Nigerdelta nicht 
nach dem neuesten Stand der Technik. 

Häufige Lecks in den Pipelines und 
Ölaustritte sind die Folge.

Die betroffene Bevölkerung wird nicht in 
die Planung von neuen Projekten mit 
einbezogen. 

Umweltrisikoanalysen werden nur Umweltrisikoanalysen werden nur 
unzureichend durchgeführt. 

Der Boden und das Wasser sind in weiten 
Teilen verseucht. 



Folge:

-Nigerdelta gehört zu den 5 durch die Ölförderung am meisten -Nigerdelta gehört zu den 5 durch die Ölförderung am meisten 
geschädigten Ökosystemen weltweit. 

-Der örtlichen Bevölkerung wird die Lebensgrundlage genommen.

-Angemessene Entschädigung für die Verseuchung des Bodens und 
des Wassers wird nicht gezahlt.

-Weitere Verarmung der örtlichen Bevölkerung. 



CSR-Maßnahmen der Ölfirmen im Nigerdelta

•Seit 1995 haben Unternehmen zunehmend soziale 
Projekte und Umweltprojekte im Nigerdelta gestartet. 

•„Wettlauf der Projekte“ 

•Konkurrenz zwischen den Kommunen

•Verstärkung der Gewalt 



BHOPAL
25 Jahre nach dem 

Chemieunglück



3. Dezember 1984
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Die Folgen sind bis heute nicht 
beseitigt
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Verantwortlichkeit

Die Verantwortlichen für die Katastrophe wurden nie zur Rechenschaft 
gezogen. 

1984 sicherte die indische Regierung den Vertretern von UCC Straflosigkeit 
zu und schloss einen Vergleich mit UCC im Namen der Opfer ab. 

Von den 470 Mio. Dollar sind bis heute erst 170 Mio Dollar an die Opfer Von den 470 Mio. Dollar sind bis heute erst 170 Mio Dollar an die Opfer 
ausgezahlt worden. 

US-Gerichte lehnten Klagen von Opfern ab mit Verweis auf den Vergleich 
zwischen der indischen Regierung und UCC. 

Erst 2008, nach jahrelangen Protesten der Überlebenden, erklärte die 
indische Regierung, nun doch die Vertreter von UCC zur Verantwortung zu 
ziehen. 



Menschenrechtliche Pflicht des 
Staates

- Internationale Menschenrechtsverträge verpflichten die Staaten, den 
einzelnen vor Eingriffen in seine Menschenrechte durch Private zu 
schützen. 

-Der Staat muss den einzelnen vor Eingriffen in seine Menschenrechte -Der Staat muss den einzelnen vor Eingriffen in seine Menschenrechte 
durch Private schützen. 

- Der Staat muss Rechtsschutzmöglichkeiten für Eingriffe in die Rechte des 
Einzelnen gewährleisten. 



Was, wenn der Staat seiner Pflicht 
nicht nachkommt? 



Verantwortung der Unternehmen 
für Menschenrechte:
freiwillig oder verpflichtend? 

Es gibt eine Vielzahl von Selbstverpflichtungen der Unternehmen

-Unternehmensweite Verpflichtungen 

-Branchenweite Verpflichtungen 

-Weltweite Verpflichtungen 



Freiwilligkeit stößt an Grenzen

Freiwillige Verhaltenskodizes wirken dort am besten, wo der Staat die 
Einhaltung der Gesetze kontrolliert. 

77.000 transnationale Unternehmen mit über 770.000 77.000 transnationale Unternehmen mit über 770.000 
Tochtergesellschaften und Millionen von Zulieferern.

Nur ein Bruchteil hat sich freiwilligen Selbstverpflichtungen unterworfen. 



Internationale Diskussion um 
einheitliche Standards für 
Unternehmen

Schon in den 70er Jahren erste Diskussion um internationale Standards. 

Erneut ab 1999 aufgenommen. 

2003: UN-Unterkommission legt Entwurf für „Normen der Vereinten 
Nationen für die Verantwortlichkeit transnationaler Unternehmen“ vorNationen für die Verantwortlichkeit transnationaler Unternehmen“ vor

2005: UN- Menschenrechtskommission setzt Sonderberichterstatter zu 
Wirtschaft und Menschenrechten ein, Prof. John Ruggie

2008: John Ruggie legt seinen Bericht vor, der allgemein begrüßt wird. 



Verantwortung der Unternehmen 
für Menschenrechte

Unternehmen müssen in ihrer Einflusssphäre alle Menschenrechte achten. 

Durchführung von Menschenrechtsrisikoanalysen.

Sie müssen die Betroffenen anhören und einbeziehen. 



Extraterritoriale Pflichten von 
Staaten?

Müssen Staaten die Tätigkeit ihrer Unternehmen im 
Ausland kontrollieren? 

Ja, wenn sie die Unternehmen fördern. 

Darüber hinaus?

Klagemöglichkeiten gegen Unternehmen, wenn sie im 
Ausland Menschenrechte verletzen? 



VIELEN DANK
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Länder und Asyl . Postfach 58 01 61 . 10411 Berlin
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